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I. Die Anfrage lautet:
Mit seinen ca. 490 Betrieben, ca. 5.500 Beschäftigten und 304 Auszubildenden leistet das Handwerk einen enorm wichtigen Beitrag für die Wirtschaft Bremerhavens. Neben der Digitalisierung, dem Rekrutieren des handwerklichen Nachwuchses sowie personellen und finanziellen Problemen steht das Handwerk vor wichtigen Herausforderungen für die Zukunft. Zahlreiche Handwerksbetriebe beklagen sich über die mangelhafte Ausbildungsreife junger Menschen und sehen besonders die Politik in der Pflicht, deutliche Verbesserungen anzustreben.

Vor dem Hintergrund fragen wir den Magistrat:
1. Wie hoch ist der Anteil der Auszubildenden mit einem Schulabschluss aus dem Land Bremen unter den Auszubildenden insgesamt und aus welchen anderen Bundesländern kommen die anderen Auszubildenden anteilig? 
1. Welche Ursachen sieht der Magistrat darin, dass von den meisterpflichtigen Handwerksbetrieben ca. 57 Prozent nicht ausbilden?
1. Welche Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung hat der Magistrat bisher unternommen und will er unternehmen, um den Anteil der aktiv ausbildenden meisterpflichtigen Ausbildungsbetriebe zu erhöhen?
1. Wie hat sich der Anteil der EU-Ausländer und nicht EU-Ausländer unter den Handwerksinhabern, Handwerkern und Auszubildenden im Handwerk in den vergangenen 10 Jahren in Bremerhaven entwickelt?
1. Welche Rolle hat das Handwerk bisher nach Ansicht des Magistrats bei der Integration von Flüchtlingen gespielt und wie unterstützt der Magistrat die Bemühungen des Handwerks?
1. Welche Maßnahmen hat der Magistrat bisher unternommen, um dem signifikanten Umsatzrückgang im Bremerhavener Handwerk zu begegnen?
1. 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es in Bremerhaven für existierende Handwerksbetriebe bzw. für Handwerker, die einen selbstständigen Betrieb gründen wollen? Wie werden diese mit den Handwerksbetrieben kommuniziert?
1. In welcher Form entsteht auf Seiten der Handwerksbetriebe bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bürokratischer Aufwand; wie stellt sich dieser zeitlich und finanziell dar und welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, diesen auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren?
1. Wie lange dauerte es durchschnittlich jeweils in den vergangenen zehn Jahren, bis der Magistrat eine Handwerksrechnung beglichen hat und wie häufig ist es in den vergangenen zehn Jahren dazu gekommen, dass eine Rechnung erst nach über 30 Tagen bezahlt wurde?
1. Wie bewertet der Magistrat die Beschwerden aus der Handwerkerschaft, dass viele Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz mangelhaft beschult worden seien?
1. Welche Maßnahmen unternimmt der Magistrat im schulischen Bereich, um die Ausbildungsreife junger Menschen - insbesondere auch für handwerkliche Berufe - sicherzustellen?
1. Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat für die Zukunft auch im Handwerk vermehrt Bürokratie abzubauen und so die Inhaber und Beschäftigten von Handwerksbetrieben zu entlasten?

II. [bookmark: _GoBack]Der Magistrat hat am 19. Juli 2017 beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1:	Wie hoch ist der Anteil der Auszubildenden mit einem Schulabschluss aus dem Land Bremen unter den Auszubildenden insgesamt und aus welchen anderen Bundesländern kommen die anderen Auszubildenden anteilig?

Die Frage wird bezogen auf Auszubildende im Handwerk interpretiert, also nicht auf den Aus-bildungsmarkt insgesamt.

Der Antwort des Senats auf die Große Anfrage der FDP zum Handwerk in Bremen von Februar 2017 kann entnommen werden, dass der Anteil der Auszubildenden in Bremerhaven, die ihren Wohnsitz im Land Bremen haben, in den vergangenen fünf Jahren zwischen 70 und 75 Prozent lag. Weitere Daten, sowohl zum Wohnort/Bundesland der übrigen Auszubildenden wie auch zum Bildungs-/Qualifikationsstand der Auszubildenden im Handwerk, liegen dem Magistrat nicht vor.

Zu Frage 2: 	Welche Ursachen sieht der Magistrat darin, dass von den meisterpflichtigen Handwerksbetrieben ca. 57 Prozent nicht ausbilden?

Betriebe bilden nicht aus, weil sie a) entweder nicht ausbildungsberechtigt sind oder weil sie b) zwar ausbildungsberechtigt sind, jedoch entweder keine Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen oder aber Ausbildungsplätze nicht mit passenden Bewerber*innen besetzen können.

Zu a): Die Voraussetzungen für die Ausbildungsberechtigung regeln das Berufsbildungsgesetz (insbesondere §§ 27 – 30 BBiG) sowie die Handwerksordnung (insbesondere §§ 21 -22 HwO). Danach dürfen Auszubildende nur eingestellt und ausgebildet werden, wenn die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet ist und die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht (§ 27 BBiG; § 21 HwO).

Dem Magistrat liegen keine detaillierten Erkenntnisse darüber vor, warum Betriebe in Bremerhaven nicht ausbildungsberechtigt sind. Es steht den Betrieben frei, die Überprüfung der Eignung als Ausbildungsstätte für einen bestimmten Ausbildungsberuf bei der jeweils zuständigen Stelle zu beantragen. Ein Hemmnis kann sein, dass das jeweilige Berufsbild vom Betrieb nicht abgedeckt werden kann, so dass eine Ausbildung nur im Verbund mit anderen Ausbildungsstätten möglich wäre. Ebenso kann es sein, dass keine persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder‘*innen vor Ort sind, die die Ausbildungsinhalte in gefordertem Umfang vermitteln könnten. 
Schließlich gibt es auch kleine Unternehmen, die zu wenig Geschäftstätigkeit haben, um ausbilden zu können oder deren Geschäftsbetrieb so stark projektabhängig ist, dass eine kontinuierliche und verlässliche Ausbildung nicht gewährleistet werden kann.

Zu b) Es liegen dem Magistrat keine Daten darüber vor, warum ausbildungsberechtigte Betriebe nicht ausbilden. Die Gründe sind mit Sicherheit vielfältig: zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Auszubildenden in der Vergangenheit, Einzelunternehmer*innen bzw. Kleinstunternehmer*innen, die entweder aus Altersgründen nicht mehr ausbilden oder keine Kapazitäten frei haben. 

Zu Frage 3: 	Welche Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung hat der Magistrat bisher unternommen und will er unternehmen, um den Anteil der aktiv ausbildenden meisterpflichtigen Ausbildungsbetriebe zu erhöhen?

Im Rahmen der landesweit geltenden ‚Ausbildungsgarantie‘ gibt es zahlreiche Programme, deren Ziel es ist, möglichst viele Ausbildungsplätze zu schaffen und/oder zu erhalten. Über ein ‚Ausbildungsnetzwerk‘ können sich Betriebe zusammenschließen, die alleine nicht in der Lage wären, Ausbildungsplätze anzubieten. Ebenfalls im Rahmen der Ausbildungsgarantie können KMU-Betriebe gefördert werden, wenn sie jungen Menschen einen Ausbildungsplatz anbieten, die eher schlechte Startchancen haben und auf dem Ausbildungsmarkt sonst keinen Ausbildungsplatz gefunden hätten. 

Zusätzlich zu den Fördermöglichkeiten der ‚Ausbildungsgarantie‘ hat der Magistrat 2016 ein Förderprogramm zur Schaffung zusätzlicher dualer Ausbildungsplätze in Bremerhaven aufgelegt. Hierüber können Betriebe mit bis zu 500 Beschäftigten und einer Betriebsstätte in Bremerhaven gefördert werden, wenn sie einen Ausbildungsplatz mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre bereitstellen. Der Ausbildungsplatz kann dann mit bis zu 7.000,- € bei dreieinhalbjähriger Ausbildungszeit gefördert werden. Bisher konnten in Bremerhaven so 47 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden. 

Zu Frage 4: 	Wie hat sich der Anteil der EU-Ausländer und nicht EU-Ausländer unter den Handwerksinhabern, Handwerkern und Auszubildenden im Handwerk in den vergangenen 10 Jahren in Bremerhaven entwickelt?

Dem Magistrat liegen darüber keine Statistiken vor.

Zu Frage 5: 	Welche Rolle hat das Handwerk bisher nach Ansicht des Magistrats bei der Integration von Flüchtlingen gespielt und wie unterstützt der Magistrat die Bemühungen des Handwerks?

Der Antwort des Senats auf die Große Anfrage der FDP zum Handwerk in Bremen von Februar 2017 kann entnommen werden, dass für das Land Bremen große Bemühungen angestellt werden, um auch in Bremerhaven geeignete Maßnahmen zu treffen, die die Grundlage für eine Integration schaffen und Perspektiven eröffnen. Neben dem dafür unabdingbaren Erwerb von Sprachkompetenzen ist für eine erfolgreiche und nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt der Erwerb einer beruflichen Qualifikation unverzichtbar. 

Um dies zu erreichen werden besonders KMU in Bremerhaven im Rahmen der Ausbildungsgarantie dabei unterstützt, auch junge Menschen mit besonderen Förderbedarfen auszubilden. Dies kann im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung (EQ) passieren.

Hier werden Vorbereitungsmaßnahmen mit zusätzlichen Qualifizierungsbausteinen getroffen, wie bspw. Sprache und Mathematik zur Erhöhung der Ausbildungsfähigkeit im dualen System. Zudem werden berufspraktische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt und die Lern- und Anpassungsfähigkeit gestärkt. 

Über die Programme ‚JOBSTARTER plus‘ und ‚JOBSTARTER KAUSA‘, die in Bremerhaven über das Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen (afz) durchgeführt werden, werden KMU zusätzlich dabei unterstützt, passgenaue Auszubildende zu finden. Ein Schwerpunkt ist hierbei auch, migrantische bzw. geflüchtete junge Menschen in Ausbildung zu vermitteln. 


Zu Frage 6: 	Welche Maßnahmen hat der Magistrat bisher unternommen, um dem signifikanten Umsatzrückgang im Bremerhavener Handwerk zu begegnen?

Aus der Antwort des Senats auf die Große Anfrage der FDP zum Handwerk in Bremen von Februar dieses Jahres sind Umsatzzahlen von 2009 bis 2014 ausgewiesen. Gegenüber 2009 war 2014 dabei tatsächlich ein deutlicher Umsatzrückgang im Handwerk Bremerhavens zu verzeichnen. Der deutlichste Rückgang lag dabei zwischen 2009 und 2010. Ausgehend von 2010 kann man 2014 jedoch sogar ein Umsatzplus feststellen. Erkenntnisse zur Umsatzentwicklung des Handwerks in den Jahren 2015 bis 2017 liegen dem Magistrat und – wie eine Nachfrage ergeben hat – auch der Kreishandwerkerschaft nicht vor. 
 
Die Hilfen, die dem Handwerk angeboten werden, sind der Antwort zu Frage 7 zu entnehmen. Bei Auftragsvergaben ist die öffentliche Hand an das Vergaberecht gebunden.

Zu Frage 7: 	Welche Fördermöglichkeiten gibt es in Bremerhaven für existierende Handwerksbetriebe bzw. für Handwerker, die einen selbstständigen Betrieb gründen wollen? Wie werden diese mit den Handwerksbetrieben kommuniziert?

Sämtliche Förderangebote der Wirtschaftsförderung stehen grundsätzlich allen Unternehmen, somit auch Handwerksbetrieben, offen.

Die Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten bei Gründungen beginnen bei Beratungs-angeboten der BIS als Partner der Bremer ExistenzGründungs-Initiative (B.E.G.IN). Die RKW Bremen GmbH ist vom Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen mit der Koordinierung des Netzwerkes beauftragt. Weiter Infos zu den Förderangeboten, wie z. B. Beratung, Qualifizierung, Veranstaltungen, Informationsbereitstellung, etc. finden sich auf der zentralen Infoplattform: http://www.begin24.de/. Eine Beratung und Begleitung erfolgt auch durch die Handwerkskammer Bremen.

Als Ergebnis der Beratung steht häufig ein tragfähiges Gründungskonzept. Die BIS kann in Zusammenwirken mit der Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) dann beispielsweise eine Finanzierungsförderung (Programm: Mikrokredit) anbieten, begleitet auf Wunsch aber auch bei Finanzierungsgesprächen mit dritten Geschäftsbanken.

Weiterhin kann die BIS bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten helfen oder bietet sogar Räume an, wie z.B. den Gewerbehof Rudloffstraße (früherer Name „GH-Bau“).

Im Hause der BIS steht eine Mitarbeiterin direkt für die Initiierung und Begleitung von Existenzgründungen zur Verfügung. Neben den Förderinstrumenten und Räumlichkeiten werden regelmäßig auch Veranstaltungen und Netzwerktreffen von der BIS angeboten. Das Beratungsangebot zu Gründungen bietet die BIS dabei auch an zwei Vormittagen pro Woche (Mo, Do) mit eigenem Personal im Unternehmensservice Bremerhaven (USB) in den Räumlichkeiten und in Kooperation mit der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven an.

Auch für bestehende Handwerksbetriebe bieten die Handwerkskammer und die BIS umfassende Beratungs- und Förderangebote. Oft geht es um Finanzierungsfragen, Erweiterungen, Messeauftritte (auch auf Gemeinschaftsständen), Unternehmens-nachfolgeregelungen, aber auch andere Fragestellungen. So können Investitionen und/oder Erweiterungen beispielsweise über die Förderinstrumente „Mikrokredit“ oder Landesinvestitions-förderprogramm (LIP 2014) durch zinsverbilligte Darlehen (in Kooperation mit der BAB) und/oder Zuschüsse unterstützt werden. Für bestimmte Messeteilnahmen gibt es im Land Bremen ein eigenständiges Messeförderprogramm. Zu den einzelnen Förderprogrammen wird auf die BIS-Website (Bereich „Förderung/Finanzierung“) verwiesen.

Die Begleitung erfolgt auch durch Beratung und weitere qualifizierte Angebote der BIS und ihrer Partner. Hierzu gehören beispielsweise Veranstaltungsformate, Netzwerkarbeit, Qualifizierungsangebote, allgemeine Finanzierungsberatung, umfassendes Informations-material (Druckerzeugnisse) etc.

Gerade in den zurückliegenden Monaten hat die BIS verschiedenste Gespräche zu Neubauvorhaben von Handwerksbetrieben geführt. Dabei ging es sowohl um den Verkauf von Gewerbeflächen als auch um Förderungen im Rahmen des LIP 2014.

Zu Frage 8: 	In welcher Form entsteht auf Seiten der Handwerksbetriebe bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bürokratischer Aufwand; wie stellt sich dieser zeitlich und finanziell dar und welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, diesen auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren?

Ein von der Stadt Bremerhaven zu vertretender bürokratischer Aufwand für die Handwerksbetriebe wird nicht gesehen. Bundesgesetzliche Anforderungen an die Betriebe sind vom Magistrat nicht zu beeinflussen.

Zu Frage 9: 	Wie lange dauerte es durchschnittlich jeweils in den vergangenen zehn Jahren, bis der Magistrat eine Handwerksrechnung beglichen hat und wie häufig ist es in den vergangenen zehn Jahren dazu gekommen, dass eine Rechnung erst nach über 30 Tagen bezahlt wurde?

Der Magistrat führt keine entsprechenden Statistiken. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahlungen im Rahmen der vorgegebenen Zahlungsfrist vorgenommen wurden. 

Zu Frage 10: 	Wie bewertet der Magistrat die Beschwerden aus der Handwerkerschaft, dass viele Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz mangelhaft beschult worden seien?

Alle Beschwerden werden geprüft und mit den Fachabteilungen abgestimmt.  

Zu Frage 11: 	Welche Maßnahmen unternimmt der Magistrat im schulischen Bereich, um die Ausbildungsreife junger Menschen - insbesondere auch für handwerkliche Berufe - sicherzustellen?

Kompetenzfeststellungsverfahren, Werkstatttage und Praktika (Teilnahme am Berufs-orientierungsprogramm des BMBF) ergänzen die Berufsorientierung, die als Querschnitts-aufgabe an allen Oberschulen und dem Gymnasium seit 2012 einheitlichen Regelungen unterliegt. Maßnahmen der Berufsorientierung werden innerhalb der Fächer oder fachübergreifend in Projekten in den schulinternen Curricula bzw. in den Konzepten zur Berufsorientierung ausgewiesen. Zusätzlich bietet das Projekt „Passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen im Handwerk“ allen Schülern/Schülerinnen, die an einer Ausbildung im Handwerk interessiert sind, Unterstützung/Beratung bei der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle oder ein Praktikum im Handwerk an. Das Angebot wird regelmäßig in den Oberschulen vorgestellt.   

Zu Frage 12: 	Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat für die Zukunft auch im Handwerk vermehrt Bürokratie abzubauen und so die Inhaber und Beschäftigten von Handwerksbetrieben zu entlasten?

Ein durch den Magistrat verursachter bürokratischer Aufwand bei den Handwerksbetrieben wird nicht gesehen, insofern bestehen von Seiten der Stadt auch keine direkten Einflussmöglichkeiten für einen Bürokratieabbau. 




Melf Grantz
Oberbürgermeister
image1.png
) SEESTADT
BREMERHAVEN

" erMagistrat




